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2. Instanz
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3. Instanz

Datum -

I. Das Urteil des Sozialgerichts Regensburg vom 24. Juli 2003 und der Bescheid des
Beklagten vom 23.02.2000 in Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 5. MÃ¤rz
2001 werden aufgehoben.
II. Der Beklagte hat dem KlÃ¤ger die auÃ�ergerichtlichen Kosten beider
RechtszÃ¼ge zu erstatten. III. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:

Die Parteien streiten wegen der Entziehung einer Verletztenrente.

Der KlÃ¤ger erlitt am 05.04.1995 als SchÃ¼ler auf dem Heimweg von der Schule
einen Unfall mit Frakturen der Beine und des Kiefers. Zur Entscheidung Ã¼ber die
GewÃ¤hrung von Verletztenrente holte die Beklagte ein erstes Rentengutachten
von dem Chirurgen Dr.L. vom 19.04.1996 ein, das unter BerÃ¼cksichtigung von
Zusatzgutachten auf kieferorthopÃ¤dischem und nervenÃ¤rztlichem Fachgebiet
eine gestaffelte unfallbedingte Minderung der ErwerbsfÃ¤higkeit zum Ergebnis
hatte, zuletzt mit einer MdE um 30 v.H. ab 17.04.1996.

Mit Bescheid vom 24.05.1996 gewÃ¤hrte der Beklagte vorlÃ¤ufige Rente ab
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06.04.1995 entsprechend dem Gutachtensergebnis.

In der Folgezeit holte der Beklagte weitere Gutachten des Chirurgen W. mit
Zusatzgutachten auf nervenÃ¤rztlichem Fachgebiet ein. In einem Gutachten vom
10.01.1997 schÃ¤tzte der SachverstÃ¤ndige die MdE ingesamt weiterhin mit 30 v.H.
ein. In einem weiteren Gutachten vom 22.04.1998 fand er wiederum keine
wesentliche Ã�nderung und schÃ¤tzte die MdE weiterhin mit 30 v.H. ein. Der
Zusatzgutachter auf neurolgischem Fachgebiet hatte hierbei im Gegensatz zum
Vorgutachten wegen einer Besserung keine MdE um 10 v.H. mehr angenommen.
Der beratende Arzt der Beklagten sah insoweit zwar eine Besserung, auf
chirugischem Fachgebiet sei es aber eher zu einer Verschlimmerung im Vergleich
zum ersten neurologischen Gutachten gekommen.

In einem Gutachten vom 24.11.1999 kam der chirurgische SachverstÃ¤ndige zu
dem Ergebnis, wegen einer Korrekturosteotomie sei es im Vergleich zu den
VerhÃ¤ltnissen in seinem Gutachten vom 22.04.1998 zu einer wesentlichen
Besserung gekommen, ab 29.11. 1999 betrage die MdE nur noch 20 v.H.

Nach einem entsprechenden AnhÃ¶rungsschreiben setzte der Beklagte die Rente
mit Bescheid vom 23.02.2000 ab 01.03.2000 auf 20 v.H. der Vollrente herab, weil
sich wegen der Korrekturoperation im MÃ¤rz 1999 die dem Bescheid vom
25.04.1996 zugrunde liegenden VerhÃ¤ltnisse wesentlich geÃ¤ndert hÃ¤tten. Den
anschlieÃ�enden Widerspruch wies der Beklagte mit Widerspruchsbescheid vom
05.03.2001 als unbegrÃ¼ndet zurÃ¼ck.

Im Klageverfahren hat das Sozialgericht zunÃ¤chst ein Gutachten von dem
OrthopÃ¤den Dr.E. vom 27.09.2001 eingeholt. Der SachverstÃ¤ndige kommt zu
dem Ergebnis, aufgrund des gesteigerten Schenkelhalswinkels am rechten
HÃ¼ftgelenk mit Seitverlagerung des HÃ¼ftkopfes in der Gelenkpfanne sei bei
mangelhafter AusprÃ¤gung der Gelenkpfanne eine ungÃ¼nstigere
Belastungssituation im HÃ¼ftgelenk selbst entstanden, welche bisher nicht
berÃ¼cksichtigt worden sei. Im Bescheid vom 26.05.1996 seien nicht die
Fehlstellungen der GroÃ�zehe sowie der zweiten Zehe angefÃ¼hrt, ebenso wenig
die beginnende Krallenzehenstellung der dritten und vierten Zehe links.

Als wesentliche Ã�nderung der beschriebenen Unfallfolgen kÃ¶nne nur die
Korrektur der Knochenfehlstellung am linken Unterschenkel im Sinne einer
Besserung, die Fehlstellung der GroÃ�zehe und der zweiten Zehe am linken FuÃ� im
Sinne einer Verschlechterung angesehen werden. NÃ¤here Aussagen Ã¼ber den
Umfang der BewegungseinschrÃ¤nkung am linken oberen und unteren
Sprunggelenk sowie im Bereich der Zehen seien nicht gemacht worden, also
kÃ¶nne hier auch nicht Ã¼ber eine Verbesserung oder Verschlechterung geurteilt
werden. Nicht genannt sei bisher die Ã�berstreckbarkeit des linken Kniegelenkes in
der Standphase, welche Ã¼ber einen lÃ¤ngeren Zeitraum gesehen auch zu einem
vermehrten VerschleiÃ� des linken Kniegelenkes fÃ¼hren kÃ¶nne.

Der SachverstÃ¤ndige hat eine unfallbedingte MdE um 25 v.H., spÃ¤ter um 20 v.H.
angenommen. Ein auf Antrag des KlÃ¤gers nach Â§ 109 SGG eingeholtes Gutachten
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auf neurologischem Fachgebiet hat eine Besserung der Unfallfolgen mit einer MdE
unter 10 v.H. erbracht.

Auf Antrag des KlÃ¤gers nach Â§ 109 SGG hat das Sozialgericht die Chirurgen
Prof.Dr.B. und Dr.B. von der Berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik M. als
SachverstÃ¤ndige gehÃ¶rt. Sie schÃ¤tzen im Ergebnis die unfallbedingte Minderung
der ErwerbsfÃ¤higkeit mit 30 v.H. ein. Ein Besserungsnachweis gegenÃ¼ber dem
Gutachten vom 19.04.1996 gelinge nicht. Die Korrekturosteotomie habe die
BeinachsenverhÃ¤ltnisse am linken Unterschenkel zwar der Norm genÃ¤hert,
hinzugetreten seien im Vergleich zum damaligen Gutachten aber StÃ¶rungen der
Beweglichkeit des unteren Sprunggelenkes.

Das Dilemma der Beurteilung bestehe darin, dass die nunmehrigen
Untersuchungsbefunde mit den Feststellungen in dem fÃ¼r die HÃ¶he der Rente
maÃ�gebenden Gutachten vom 16.04.1996 verglichen werden mÃ¼ssten. In
diesem Gutachten seien Angaben zur Drehbeweglichkeit der HÃ¼ftgelenke nicht
enthalten, wÃ¤hrend heute deutliche Seitenunterschiede bei der Drehung des
Oberschenkels festgestellt werden mÃ¼ssten. Die BewegungsmÃ¶glichkeiten des
linken oberen Sprunggelenkes hÃ¤tten 1996 etwa den heutigen
BewegungsumfÃ¤ngen entsprochen, zu der hochgradigen Teilsteife des unteren
Sprunggelenkes sei am 16.04.1996 nur die Feststellung getroffen, dass hier eine
seitengleich uneingeschrÃ¤nkte Beweglichkeit bestanden habe. Die vergleichende
Umfangmessung habe weitgehend seitenidentische Werte fÃ¼r die Ober- und
Unterschenkelmuskulatur ergeben, die VerkÃ¼rzung des linken FuÃ�es sei noch
nicht erwÃ¤hnt, dagegen seien damals schon die BewegungsmÃ¶glichkeiten der
Zehengelenke hochgradig eingeschrÃ¤nkt gewesen.

Mit Urteil vom 24.07.2003 hat das Sozialgericht die Klage als unbegrÃ¼ndet
abgewiesen. GestÃ¼tzt auf die Gutachten des SachverstÃ¤ndigen Dr.E. ist es von
einer wesentlichen Besserung in den Unfallfolgen ausgegangen, die nunmehr eine
MdE um 20 v.H. begrÃ¼ndeten.

Im Berufungsverfahren hat der KlÃ¤ger beantragt, das Urteil des Sozialgerichts
Regensburg vom 24.07.2003 und den Bescheid des Beklagten vom 23.02.2000 in
Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 05.03.2001 aufzuheben.

Der Beklagte beantragt, die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Der Senat hat den Beklagten mit Schreiben vom 17.03.2004 darauf hingewiesen,
dass zunÃ¤chst unabhÃ¤ngig von der richtigen MdE-Bewertung der Nachweis einer
wesentlichen Besserung der dem Bescheid vom 24.05.1996 zugrunde liegenden
VerhÃ¤ltnisse erbracht werden mÃ¼sste. Ein nicht erbrachter Nachweis gehe hier
zulasten des Beklagten.

Der Beklagte hat geltend gemacht, dass es durch die Korrekturosteotomie des
linken Unterschenkels in funktioneller Hinsicht zu einer deutlichen Besserung der
Verletzungsfolgen gekommen sei. Dies sei durch die von ihm gehÃ¶rten
SachverstÃ¤ndigen festgestellt worden. Alternativ zu dem fÃ¼r den
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Ã�nderungsnachweis maÃ�geblichen Vorgutachten vom 19.04.1996 kÃ¶nnten auch
zwanglos die nur kurze Zeit spÃ¤ter am 09.01.1997 erhobenen Befunde der
SachverstÃ¤ndigen herangezogen werden.

Zum Verfahren beigezogen und Gegenstand der mÃ¼ndlichen Verhandlung waren
die Akten des Beklagten und die Akte des Sozialgerichts Regensburg in dem
vorangegangenen Klageverfahren. Auf ihren Inhalt wird ergÃ¤nzend Bezug
genommen.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die vom KlÃ¤ger form- und fristgerecht eingelegte Berufung ist zulÃ¤ssig; eine
BeschrÃ¤nkung der Berufung nach Â§ 144 SGG besteht nicht.

Die Berufung ist auch begrÃ¼ndet. Die rechtlichen Voraussetzungen fÃ¼r die
Herabsetzung der Verletztenrente haben nicht vorgelegen.

Die durch Zeitablauf nach Â§ 62 Abs.2 Satz 1 SGB VII zur Rente auf unbestimmte
Zeit gewordene EntschÃ¤digung konnte nur unter den Voraussetzungen des Â§ 48
SGB X herabgesetzt werden. Nach dessen Abs.1 Satz 1 ist ein Verwaltungsakt mit
Dauerwirkung mit Wirkung fÃ¼r die Zukunft aufzuheben, soweit in den
tatsÃ¤chlichen oder rechtlichen VerhÃ¤ltnissen, die bei seinem Erlass vorgelegen
haben, eine wesentliche Ã�nderung eintritt.

Im vorliegenden Fall geht es um eine Ã�nderung in den tatsÃ¤chlichen
VerhÃ¤ltnissen, nÃ¤mlich den Folgen des Arbeitsunfalles in Gestalt von
GesundheitsstÃ¶rungen und damit verbundenen FunktionsbeeintrÃ¤chtigungen, die
fÃ¼r die Beurteilung der Minderung der ErwerbsfÃ¤higkeit und damit die HÃ¶he der
Verletztenrente maÃ�geblich sind. Der notwendige Vergleich in den tatsÃ¤chlichen
VerhÃ¤ltnissen, die dem Ausgangsbescheid zugrunde gelegen haben und den
VerhÃ¤ltnissen, die die Annahme einer wesentlichen Ã�nderung nach Â§ 48 Abs.1
Satz 1 SGB X begrÃ¼nden kÃ¶nnen, setzt voraus, dass zu den maÃ�geblichen
VerhÃ¤ltnissen ausreichende Feststellungen getroffen worden sind. Unerheblich ist
hierbei, wann die entsprechende Tatsachenfeststellung erfolgt ist. Sie kann, wie
dies der Regelfall sein wird, vor Bescheiderteilung geschehen sein, sie kann aber
auch im Wege einer spÃ¤teren Rekonstruktion stattfinden. Hat eine solche
ausreichende Tatsachenfeststellung nicht stattgefunden und kann sie auch nicht
nachgeholt werden, fehlt es an dem notwendigen Ausgangspunkt fÃ¼r den
Vergleich und der Verwaltungsakt darf nicht unter Berufung auf Â§ 48 Abs.1 Satz 1
SGB X aufgehoben werden (vgl. von Wulffen/ Wiesner SGB X Â§ 48 Rdnr.7 m.w.N.).

An einer solchen ausreichenden Tatsachenfeststellung bezÃ¼glich der fÃ¼r den
Bescheid vom 24.05.1996 maÃ�geblichen VerhÃ¤ltnisse fehlt es nach den im
Klageverfahren gehÃ¶rten SachverstÃ¤ndigen Dr.E. , Prof.Dr.B. und Dr.B â�¦ Die
SachverstÃ¤ndigen stellen fest, dass zu den gesundheitlichen VerhÃ¤ltnissen des
KlÃ¤gers, die als Unfallfolgen fÃ¼r die Beurteilung einer Verschlechterung oder
Verbesserung zum Zeitpunkt des nunmehr angefochtenen Bescheides maÃ�geblich
waren, und die vor dem Bescheid vom 24.05.1996 bereits vorgelegen haben
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mussten, vor letzterem Zeitpunkt keine ausreichenden Feststellungen getroffen
worden sind. Die SachverstÃ¤ndigen haben die betreffenden
AusgangsverhÃ¤ltnisse in ihren Gutachten auch nicht durch nachtrÃ¤gliche
ErwÃ¤gungen rekonstruieren kÃ¶nnen. Die SachverstÃ¤ndigen Prof. Dr.B. und Dr.B.
knÃ¼pfen bei ihrer Beurteilung zwar hilfsweise an die Begutachtung im Januar 1997
an, um einen Ausgangspunkt fÃ¼r die Frage einer Verbesserung oder
Verschlechterung zu gewinnen, sind aber gerade nicht der Auffassung, dass die zu
diesem Zeitpunkt festgestellten VerhÃ¤ltnisse die gleichen wÃ¤ren oder sein
mÃ¼ssten, wie die fÃ¼r den Bescheid vom 24.05.1996 zugrunde zu legenden
VerhÃ¤ltnisse.

Es kann dahingestellt bleiben, ob der Entscheidung BSG SozR 3-1300 Â§ 48 Nr.25 zu
folgen ist, wonach eine tatsÃ¤chliche Vermutung dafÃ¼r spricht, dass ein Grad der
Behinderung, der bei einer spÃ¤teren Untersuchung geringer ist als bei einer
frÃ¼heren Festsetzung, auf eine Besserung und nicht auf einen Fehler der
frÃ¼heren Festsetzung zurÃ¼ckzufÃ¼hren ist. Die Entscheidung geht davon aus,
dass bei der Bewertung des Grades der Behinderung das Gesetz beachtet und die
danach maÃ�gebenden Tatsachen, insbesondere die festgestellten und glaubhaft
behaupteten FunktionsbeeintrÃ¤chtigungen gewÃ¼rdigt worden sind. Diese
tatsÃ¤chliche Vermutung muss im vorliegenden Fall als widerlegt angesehen
werden, denn die SachverstÃ¤ndigen stellen Ã¼bereinstimmend fest, dass sowohl
zu mit Sicherheit vorliegenden GesundheitsstÃ¶rungen als auch zu den
FunktionsstÃ¶rungen in deren Folge vor dem Bescheid vom 24.05.1996 keine
ausreichenden Feststellungen getroffen worden sind. Im vorliegenden Fall kann
deshalb eine Herabsetzung der Verletztenrente nach Â§ 48 SGB X nicht allein darauf
gestÃ¼tzt werden, dass die unfallbedingte MdE nunmehr wesentlich niedriger sei,
als im Bescheid vom 24.05.1996 zuletzt angenommen.

Die Entscheidung Ã¼ber die Kosten stÃ¼tzt sich auf Â§ 193 SGG und folgt der
ErwÃ¤gung, dass der KlÃ¤ger in vollem Umfang obsiegt hat.

GrÃ¼nde fÃ¼r die Zulassung der Revision nach Â§ 160 Abs.2 Nrn.1 und 2 SGG
liegen nicht vor.

Erstellt am: 24.05.2005

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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